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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Wir befinden uns nach wie vor in einer Ausnahmesituation, die wir alle noch nie erlebt haben. Sowohl das 

private, als auch das berufliche Leben ist von dieser Pandemie gravierend betroffen. 

 

In diesen Tagen gilt es, die Ansteckungsgefahr durch dieses Virus zu verhindern und die Maßnahmen gegen die 

Verbreitung des Corona Virus genau im Sinne der Gesundheit aller Mitbürger einzuhalten. Dies verlangt auch 

von uns Kynologen ein Opfer. Wir können in diesem Frühjahr keine Prüfungen abhalten, aber auch die sonstigen 

Veranstaltungen, seien es Versammlungen, Ausbildungskurse, Übungstage und ähnliches können in absehbarer 

Zeit nicht durchgeführt werden. 

 

Seitens des ÖKV sind ebenfalls alle Veranstaltungen im ersten Halbjahr 2020 bereits abgesagt worden. Ebenso 

sind bereits viele internationale Prüfungsveranstaltungen abgesagt, da derzeit nicht absehbar ist, welche 

Beschränkungen und Reisebeschränkungen auch im zweiten Halbjahr aufrecht sein werden. 

 

Die Frage nach Nutzung von Ausbildungsplätzen und Ausbildungskursen erübrigt sich, da der Ausgang mit 

Hunden räumlich stark eingegrenzt ist und daher schon der Transport zu Ausbildungsplätzen verboten ist. Zur 

Frage, ab wann dies wieder aufgehoben wird, gibt es derzeit keine Aussagen. 

 

Da einige Anfragen bezüglich Welpenabholung eingelangt sind, wird auf folgende Aussage verwiesen: 

In der ORF 2 Sendung „Bürgeranwalt“ vom 04.04.2020 hat Volksanwalt Mag. Amon auf die Frage der 

Zulässigkeit der Abholung von Welpen gemeint, dass dies als Handelsgeschäft zu sehen sei und daher verboten 

ist.  

 

Wir sind gefordert, dass wir zuerst das Wohl der Allgemeinheit in unserem Fokus haben. Erst wenn es wieder 

für alle Hundefreunde, unabhängig vom Alter, ohne Risiko möglich ist, können wir unser Hobby wieder 

aufleben lassen.  

 

Seitens des ÖKV werden die erforderlichen organisatorischen Rahmenbedingungen so flexibel wie möglich für 

unsere Mitgliedsvereine zu gegebener Zeit geschaffen. Einen Zeitraum können wir aktuell nicht nennen. Hier ist 

zukünftig unsere Flexibilität gefragt, da wir heute nicht wissen, unter welchen Voraussetzungen wir in Zukunft 

Hundeausbildung und Hundeprüfungen durchführen können. 

 

Wir wünschen allen Mitgliedern und deren Familien alles Gute und bleiben Sie gesund! 
 

 
 

 
 
 

Dr. Michael Kreiner        Robert Markschläger 
Präsident         Leistungsreferent 
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